
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/5/22 88/12/0122
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1989

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §13a Abs1;

Rechtssatz

Auch Leistungen, die auf einem im Zeitpunkt der Empfangnahme gültigen Titel beruhen, der mit Rückwirkung wegfällt,

stellen zu Unrecht empfangene Leistungen (Übergenüsse) iSd § 13 a GehG dar (Hinweis auf E v. 20.4.1989, 87/12/0169).
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